
 

 
 

 
 

 

 

Kreismedienzentrum Ostprignitz-Ruppin 
 

 

 
 

 
 

 
 

Hygiene- und Verhaltensregeln (Stand 24.11.2021) 
 

Wir bitten Sie zu Ihrem eigenen und zum Schutz anderer um die verantwortungsbewusste Einhaltung der 
folgenden Hygiene- und Verhaltensregeln für Ihr gemeinsames Lernen vor Ort. 

 

 
 

 

Vor dem Betreten 
des 
Kreismedienzentrums 

 
Zugang nur für 
Genesene, Geimpfte 
oder Getestete („3-G)  

 

- Gemäß der Zweiten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung in Brandenburg gilt, dass der Zugang 
zu unseren Kursen vor Ort derzeit nur mit einem negativen Testergebnis auf das SARS-CoV-2-
Virus erlaubt ist.  

 

- Selbsttest werden nur in begründeten Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache mit dem 
Kreismedienzentrum anerkannt, sofern diese vor Ort und unter Aufsicht durchgeführt werden. 

 

- Befreit von der Testplicht sind geimpfte Personen nach § 2 Nummer 2 der COVID-19-
SchAusnahmV sowie genesene Personen nach § 2 Nummer 4 der COVID-19-SchAusnahmV mit 
entsprechendem Nachweis sowie Kinder bis zum 6. Lebensjahr. Für nicht volljährige Personen 
reicht als Nachweis eine von einer oder einem Sorgeberechtigten unterzeichnete Bescheinigung 
über das negative Ergebnis eines ohne fachliche Aufsicht durchgeführten Antigen-Tests zur 
Eigenanwendung aus. 

 

-  Bitte beachten Sie, dass der Nachweis von Geimpften und Genesenen vorgezeigt werden muss.  
 
 

- Wenn Sie typische Symptome wie Atemnot, neu auftretenden Husten, Fieber und Geruchs-oder 
Geschmacksverlust bei sich bemerken, bleiben Sie bitte zu Hause. Keinen Zutritt haben an Corona 
erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen. Gleiches gilt für den Fall eines positiven 
Schnelltest-Ergebnisses.  

 

 

- Bitte legen Sie in allen Innenbereichen des Kreismedienzentrums eine medizinische Maske (OP-
oder FFP2-Maske) zur Mund-und Nasenbedeckung (MNB) an. Die Tragepflicht gilt nicht 
zwingend, wenn die Eigenart der Weiterbildungsmaßnahme dies nicht zulässt oder sich alle 
Personen auf einem festen Sitzplatz mit mindestens 1 m Abstand aufhalten.  

 

- Beachten Sie bitte grundsätzlich vor Ort bzw. im öffentlichen Raum die geltenden Regelungen 
und Beschilderungen/ Wegeleitung sowie ggf. besondere Hygiene-und Verhaltensregelungen 
externer Unterrichtsstätten.  

 

Aufenthalt im 
Kreismedienzentrum/ 
Nutzung der 
Schulbibliothek 

- Der Aufenthalt in den Gebäuden und in den Räumlichkeiten des Kreismedienzentrums ist auf 
den notwendigen Zeitraum beschränkt. 

- Bitte suchen Sie das Kreismedienzentrum nur einzeln auf und halten sich während des 
Aufenthalts an das Abstandsgebot von mind. 1,5 m. Sammeln Sie sich nicht in Gruppen vor 
dem Eingangsbereich. 

- Betreten Sie das Medienzentrum/ die Schulbibliothek bitte erst nach Aufforderung durch das 
Personal. Das Personal lüftet regelmäßig alle Räume (i.d.R. mind. alle 20 Min.). 

- Tragen Sie sich beim Eintritt mit Ihrem eigenen Stift auf der Anwesenheitsliste ein, die zugleich 
als Kontaktnachweis dient. Gleiches gilt für die Bescheinigung eines negativen Testnachweises. 

- Bitte verzichten Sie auf Essen und Trinken im Medienzentrum/ in der Schulbibliothek. 
- Das Recherchieren am PC ist unter Einhaltung des notwendigen Abstandes von mind. 1,5 m 

möglich. 
- Ein selbständiges Entnehmen von Medien aus den Regalen sowie die Ausleihe sind unter 

Einhaltung aller Hygienestandards möglich.  
- Minimieren Sie jeglichen Kontakt: behalten Sie Ihre Garderobe bei sich und unterlassen Sie 

bitte Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln.  
 

Husten- und 
Niesetikette  

- Fassen Sie sich bitte mit den Händen möglichst nicht in Ihr Gesicht und berühren v. a. keine 
Schleimhäute. Halten Sie unbedingt die Husten- und Niesetikette ein. Husten und Niesen in die 
Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen bitte 
größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen, benutzte Taschentücher entsorgen und 
danach Hände waschen. 
 

 


